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RS OGH 1983/3/22 5Ob542/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1983

Norm

ABGB §922

ABGB §928

Rechtssatz

Eine konkludente Zusicherung des Verkäufers eines Rohbaues genügt für die Gewährleistungsp2icht, die weder durch

einen vereinbarten Gewährleistungsverzicht noch durch eine allfällige O6enkundigkeit der Mängel und ebensowenig

durch den Umstand, daß das Bauwerk noch nicht fertiggestellt ist, ausgeschlossen wird.
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